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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Jahresrückblick 2020: Kultur, Sprache, Kirchen

Das Krisenjahr 2020 verlief hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik, gerade
im direkten Vergleich mit anderen Politikbereichen, sowohl bezüglich der
parlamentarischen Geschäfte als auch der medialen Berichterstattung
überraschenderweise ruhig. Insbesondere wenn man bedenkt, dass der Kultursektor
mitunter einer der stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen Bereiche war. Die
APS-Zeitungsanalyse zeigt zwar auf, dass sich der Anteil der Medienartikel zu Kultur,
Sprache und Kirchen an der Gesamtberichterstattung im Vergleich zum Vorjahr leicht
erhöht hat, dieser Wert liegt aber mit knapp 3 Prozent noch immer tiefer als in den
Jahren 2017 und 2018. Abermals machte die Kulturpolitik mit rund Zweidritteln der
Medienberichte den grössten Teil der drei Themengebiete aus, gefolgt von der
Kirchenpolitik mit rund einem Drittel; die sprachpolitisch relevanten Berichte hingegen
waren in diesem Jahr nahezu inexistent. 

Wie viele andere Bereiche auch wurde die Kulturlandschaft in der Schweiz und mit ihr
die Kulturpolitik massgeblich vom Diktat der Corona-Pandemie gesteuert. Während das
Jahr sowohl für das Parlament als auch die Medien eher ruhig begann, machte sich mit
der Mitte März vom Bundesrat ausgerufenen ausserordentlichen Lage ein deutlicher
Ausschlag in der Medienberichterstattung bemerkbar. Fortan war das kulturpolitische
Jahr von gefällten Massnahmen im Kampf gegen Covid-19 und der sich aus diesen

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ergebenden Folgen für die Kulturschaffenden geprägt. Das auferlegte
Veranstaltungsverbot und die damit einhergehenden Restriktionen hatten gravierende
finanzielle Auswirkungen auf sämtliche Bereiche der Kulturindustrie: Von nahezu einem
Tag auf den anderen sahen sich Musik-, Film-, Theater-, Literaturschaffende und viele
mehr in ihrer Existenz bedroht. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken sprach ihnen
der Bundesrat im Frühjahr zwar im Rahmen der «Covid-Verordnung Kultur» finanzielle
Unterstützung zu, jedoch zeigte sich im weiteren Verlauf des Jahres, dass dies
längerfristig kaum ausreichen würde. Entsprechend versuchten auch die
Zivilgesellschaft und die Kulturschaffenden selbst, Hand zu bieten, und lancierten
diverse Solidaritätsaktionen oder nutzten diese Gelegenheit gar dazu, gänzlich neue
Wege zu beschreiten und das Kulturschaffen sowie die Kulturvermittlung auf neue
Kanäle umzuleiten. 
Zwischenzeitlich war auch das Parlament darum bemüht, dem Kultursektor nach
Möglichkeit unter die Arme zu greifen. Bei den in der Herbstsession eröffneten
Beratungen der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021–2024 war man
sich einig, dass sich der Stellenwert der Kultur in und für die Gesellschaft gerade in der
Corona-Krise deutlich gezeigt habe und die Kultur daher auch entsprechend gefördert
werden müsse. Entsprechend war auch relativ rasch klar, dass man diversen
Kürzungsanträgen von Seiten einzelner SVP-Exponentinnen und -exponenten nicht
entgegenkommen würde. Lediglich darüber, wie die Kulturförderung genau ausgestaltet
werden sollte, war man sich zunächst nicht ganz einig. Besonders bei den Mitteln für
den Austausch zwischen den Sprachregionen und den Finanzhilfen für das Bundesamt
für Kultur (BAK) diskutierten die Räte lange, konnten sich aber schlussendlich auf den
Nationalratsvorschlag einigen. Zu Jahresende noch ausstehend waren die Beratungen
des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Entwurf 2 der
Kulturbotschaft), das bereits vor den Verhandlungen für weitreichende Diskussionen
gesorgt hatte. Die Beratung war zwar für die Wintersession vorgesehen gewesen, wird
sich aber voraussichtlich in das erste Quartal des neuen Jahres verschieben. Ein
weiteres bedeutendes Bundesratsgeschäft, dessen Botschaft im Herbst 2020
verabschiedet wurde und das voraussichtlich ebenfalls 2021 zur Behandlung anstehen
wird, stellt das neue Bundesgesetz über den Jugendschutz bei Filmen und
Videospielen dar.

Auch das kirchen- bzw. religionspolitische Jahr war zunächst stark von der Corona-
Pandemie geprägt. Besonders das Verbot von Gottesdiensten und anderen religiösen
Veranstaltungen, gerade auch im Vorfeld der Osterfeiertage, erhitzte die Gemüter
mancherorts stark und wurde auch in Form einer Motion Addor (svp, VS; Mo. 20.3332) –
die jedoch kein Gehör fand – ins Parlament getragen. Tatsächlich schien sich dieses
reduzierte Angebot an religiösen Partizipationsmöglichkeiten aber auch auf die
Wahrnehmung und Definition von Kirche und Religion auszuwirken, wurde in den
Medien über weite Strecken doch nahezu ein philosophischer Diskurs über deren Rolle
und Funktion, gerade auch in Krisenzeiten, geführt. Nicht zuletzt auch, weil
Kirchenvertreterinnen und -vertreter sich sehr bemühten, teilweise auf äusserst
innovative Art und Weise, alte Botschaften über neue Medien zu vermitteln. 
Im späten Frühjahr verlagerte sich der Fokus in diesem Themenbereich aber von der
Pandemie auf die Landeskirchen. Was zunächst als Intransparenzvorwürfe hinsichtlich
eines Kirchengeschäfts begann, mündete im Sommer in veritablen Missbrauchs- und
Grenzverletzungsvorwürfen gegenüber Gottfried Locher, die zu einer regelrechten
Kirchenkrise und schliesslich zum Rücktritt des obersten Reformierten führten. Diese
Vakanz begünstigte aber zugleich ein absolutes Novum in der reformierten Kirche: Im
November wurde Rita Famos als erste Frau als Lochers Nachfolgerin und somit zur
höchsten Reformierten der Schweiz gewählt. Während die Reformierten in der Folge
ein Krisenjahr durch eine Wahl beendeten, schienen sich die Katholiken durch die
auftretende Uneinigkeit bei der Nachfolgebestimmung für den Bischof von Chur] in
eine neuerliche Krise zu manövrieren. 
Weit über die Kirchenkreise hinaus sorgte hingegen der Schulterschluss der beiden
Landeskirchen im Kampf gegen die Ende November zur Abstimmung gekommene
Konzernverantwortungsinitiative für grosse Aufregung. Nicht zuletzt wurde den
Kirchen vorgeworfen, dass sie durch ihre offene Zurschaustellung der orangen
Transparente, durch die geschalteten Inserate und die öffentlichen Stellungnahmen die
grundsätzliche Grenze der Trennung von Kirche und Staat und somit auch ihre
Kompetenzen deutlich überschritten hätten. 2
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Zu einer der im selben Jahr durchgeführten Repräsentativbefragung entgegengesetzten
Meinung über das politische Engagement der Kirchen kamen die Autoren des Berichtes
"Kirche – Gewissen des Staates?", den die Bernische Regierung ausgehend von einer
Motion aus dem Jahr 1987 in Auftrag gegeben hatte. Die Verfasser kamen zum Schluss,
dass die Kirche zu politischen Stellungnahmen nicht nur berechtigt, sondern –
zumindest aus theologischer Sicht – sogar verpflichtet sei. Zum Vorwurf, die Kirchen
betrieben Parteipolitik, so etwa in der umstrittenen Asylfrage, zeigten die Autoren auf,
dass im Vordergrund der offiziellen kirchlichen Verlautbarungen ethische Grundwerte
wie die Achtung der Menschenwürde und die dazugehörige Gewährleistung der
Menschenrechte sowie die internationale Solidarität stehen, die alle biblisch vielfach
abgestützt sind. Das Problem bestehe nicht darin, meinten sie, dass sich die Kirche
oder einzelne ihrer Vertreter kritisch zur Politik äusserten, sondern darin, dass das
lange Zeit selbstverständliche Mindestmass an allgemeinem, auch politischem Konsens
in immer mehr Bereichen zerfalle. 3
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Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates stellte einen Bericht zur
Sektenproblematik in der Schweiz vor. Dieser verlangt vom Bundesrat, in diesem
Bereich endlich eine unmissverständliche politische Haltung zum Ausdruck zu bringen,
eine gesamtschweizerische und konfessionell unabhängige Informations- und
Beratungsstelle einzurichten sowie mit Informationskampagnen über die
vereinnahmenden Tendenzen solcher Gruppierungen aufzuklären. Nach Ansicht der
Kommission lässt sich das Desinteresse der Behörden nicht länger mit dem Verweis auf
die Religionsfreiheit rechtfertigen. Der Staat sei hier sehr wohl gefordert, denn die
Indoktrinierung durch derartige Bewegungen stelle ein gesellschaftliches Problem dar,
dem nicht einfach mit Gleichgültigkeit begegnet werden könne, vor allem da die
Schweiz neben England und den Niederlanden das Land sei, in dem proportional zur
Bevölkerung am meisten vereinnahmende Bewegungen bestehen.
Gravierende Gesetzeslücken machte die GPK nicht aus, meinte aber, es könnten beim
Konsumentenschutz (Täuschung und Übervorteilung), der kantonalen
Gesundheitsgesetze (Schutz vor dubiosen Heilverfahren) sowie beim Kinderschutz
(wenn die Eltern in Sekten aktiv sind) noch Handlungsmöglichkeiten bestehen;
insbesondere dachte die Kommission an gesetzliche Leitplanken, wie sie bei
Kleinkrediten oder beim Leasinggeschäft angewendet werden. 
Die GPK befasste sich bei ihrer Untersuchung bewusst nicht mit einzelnen Gruppen,
sondern mit den Methoden der Vereinnahmung, der Abhängigkeit der Anhänger, den
totalitären Strukturen sowie den finanziellen, arbeitsrechtlichen, sozialen und
seelischen Schäden, die Anhänger von vereinnahmenden Bewegungen erleiden können.
Namentlich nannte die Kommission die geistige Entmündigung und die Entfremdung
von den Familien. Die GPK erhofft sich von ihrer Arbeit vor allem auch einen
Aufklärungseffekt. Wie Kommissionspräsident Tschäppät (sp, BE) bei der Präsentation
des Berichtes ausführte, soll der Bundesrat mit einer offenen Informationspolitik über
Sekten ein klares Signal in der Bevölkerung setzen, den Betroffenen Mut geben, sich
öffentlich zu äussern und damit entscheidend zur Prävention beitragen. Gerade in
diesem Graubereich zwischen persönlicher Freiheit und Gesetzesverletzung sei eine
klare Haltung des Staates von grosser Bedeutung. 4
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Entgegen dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates vom
Vorjahr, sieht der Bundesrat keinen Anlass, eine schweizerische «Sektenpolitik» zu
definieren. In seiner Stellungnahme attestierte der Bundesrat der GPK, ein
gesellschaftlich bedeutendes Thema aufgegriffen zu haben. Der Ruf nach staatlichen
Eingriffen zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen sei zwar verständlich,
doch sei das Staatswesen an die Grenzen der Rechtsordnung gebunden. Der Bundesrat
müsse die Glaubens- und Gewissensfreiheit respektieren und der föderalistischen
Struktur der Schweiz, welche die Kultushoheit den Kantonen überantwortet, Rechnung
tragen. Er nehme gegenüber Sekten und vereinnahmenden Bewegungen seit Jahren
eine klare Haltung ein, doch sei es nicht seine Aufgabe, eine spezielle Sektenpolitik zu
formulieren. Die Staatsschutzorgane dürften nur dann aktiv werden, wenn konkrete
Anzeichen einer Gefährdung der inneren Sicherheit gegeben seien, es sich um
rassistische Aktivitäten oder organisierte Kriminalität handle resp. ein ausländisches
Verbot der Organisation vorliege. Der Präsident der GPK, der Berner SP-Nationalrat
Tschäppät, bezeichnete die Stellungnahme des Bundesrates als «peinlich». Es gehe
nicht um die Glaubens- und Religionsfreiheit, sondern um den Missbrauch von

BERICHT
DATUM: 30.06.2000
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



abhängigen Mitgliedern in vereinnahmenden Gruppierungen. Die Haltung der
Landesregierung sei auch im europäischen Umfeld unverständlich. Frankreich,
Deutschland, Österreich und Belgien hätten in der Sektenfrage Massnahmen ergriffen,
obgleich auch diese Länder sich der Glaubensfreiheit verpflichtet fühlten. Diese
Haltung des Bundesrat wurde auch von der «Infosekta», einer privaten
Dokumentationsstelle, die seit rund zehn Jahren vereinnahmende Gruppierungen
beobachtet, als das Phänomen über Gebühr verharmlosend scharf kritisiert 5

In Erfüllung des Postulats von Siebenthal (svp, BE) nahm der Bundesrat im Rahmen
seines Aussenpolitischen Berichts 2016 auch Stellung zur Situation religiöser
Minderheiten und von der Schweiz getroffenen Massnahmen zu deren Schutz. 
Der Bericht hält u.a. fest, dass aufgrund verschiedenster politischer Entwicklungen,
insbesondere im Kontext des wachsenden Extremismus und konfliktbedingter
Instabilität in diversen Regionen der Welt, die Rechte religiöser, aber auch anderer
Minderheiten zunehmend unter Druck geraten – durch Aggressoren wie die
Organisation „Islamischer Staat“, aber auch durch staatliche Akteure. Aktuell seien
global betrachtet unterschiedliche Gruppierungen wie beispielsweise Jesiden, gewisse
christliche Strömungen, die Baha’i oder die Rohingya von Diskriminierung betroffen.
Daher sehe die Schweizer Aussenpolitik die Förderung und den Schutz religiöser und
ethnischer Minderheiten als einen integralen Bestandteil ihres Agitationsfeldes an. In
diesem Sinne äussere sich ihr Engagement in der Unterstützung diverser Projekte, wie
beispielsweise in der Aufbauhilfe für ein Zentrum zur psychosozialen Unterstützung von
Kindern im syrischen Homs, oder der Unterstützung diverser
Menschenrechtsorganisationen im Irak. Zudem gehe sie das Thema auf bilateraler
Ebene über politische Konsultationen und Dialogsuche sowie auf multilateraler Ebene
über ihre Unterstützung des Europarats, der OSZE sowie massgebender Resolutionen
im UNO-Menschenrechtsrat an. 6

BERICHT
DATUM: 11.01.2017
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung des Postulats Aeschi (svp, ZG) legte der Bundesrat im Sommer 2017 seinen
Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen Raum vor. Der Postulant hatte
den Bundesrat ersucht, der Frage nach einem allfälligen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf bezüglich des Aufhängens und Tragens religiöser Zeichen in
öffentlichen Gebäuden nachzugehen. Der Bundesrat sieht indes keine Notwendigkeit
darin, entsprechende Rechtsvorschriften auf Bundesebene aufzugreifen.
Erfahrungsgemäss werde ein Grossteil der Konflikte um besagte Thematik
ausserrechtlich gelöst. Zudem sei der föderalistische Ansatz des Religionsrechts in der
Schweiz stark verankert und habe sich grundsätzlich gut bewährt. Kommunale und
kantonale Behörden seien in der Regel mit den jeweiligen lokalen Umständen gut
vertraut und durchaus im Stande, situationsgerechte und zweckmässige Lösungen im
direkten Kontakt mit den Betroffenen zu finden. In den seltenen Fällen der
Rechtsweginanspruchnahme gelinge es den Gerichten gut, die individuellen
Grundrechtsansprüche mit den gesellschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. 7
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Der Bundesrat erachtete das Anliegen des Postulats Aeschi (svp, ZG) mit dem im
Sommer 2017 verabschiedeten Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen
Raum als erfüllt und beantragte dem Nationalrat im Rahmen seines Berichtes zu
Motionen und Postulaten (BRG 18.006) die Abschreibung des Vorstosses. Dieser kam
dem Antrag in der Sommersession 2018 nach. 8
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Die 2010 eingereichte Motion Reimann (svp, SG) zum Einhalt der Verfolgung religiöser
Minderheiten im Irak wurde im Sommer 2018 im Rahmen des Bundesratsberichts über
die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte (BRG 18.006) abgeschrieben. 
Die enge Verknüpfung zwischen Fragen der Religionsfreiheit und der politischen
Rahmenbedingungen im Irak und im Mittleren Osten sei seit der Behandlung der Motion
neuerlich durch die Lageentwicklung in der Region unterstrichen worden, erklärte der
Bundesrat im Bericht. Seit dem militärischen Schlag gegen den Islamischen Staat (IS)
habe es ernstzunehmende Versuche zur Versöhnung und Miteinbeziehung von
Minderheiten gegeben. Die Schweiz engagiere sich daher weiter für
Stabilisierungsmassnahmen, indem sie auf bilateraler Ebene beispielsweise
Weiterbildungsprogramme internationaler Organisationen (IKRK, Unicef) unterstütze
oder sich in Projekte zur Förderung des humanitären Völkerrechts im Irak einbringe.
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Auf multilateraler Ebene strebe die Schweiz eine breitere Aufklärung über die Tötung
und Vertreibung christlicher und weiterer Minderheiten an. Ein wichtiger Schritt in
diese Richtung sei bereits im Mai an der «Madrid International Conference on the
Victims of Ethnic and Religious Violence in the Middle East» gemacht worden. Daher
erachtete der Bundesrat das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur
Abschreibung. 9

In seinem jährlichen Antisemitismusbericht sammelt und analysiert der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund (SIG) in Zusammenarbeit mit der Stiftung gegen Rassismus
und Antisemitismus (GRA) seit 2008 antisemitische Vorfälle aus der deutschsprachigen,
rätoromanischen und italienischsprachigen Schweiz. Die Vorfälle sammelt der SIG zum
einen über eine interne Meldestelle, andererseits werden auch Fälle aufgenommen,
über welche die Medien berichten, sowie vom SIG im Internet selbst recherchierte
Fälle. Als Grundlage nutzt der SIG dabei die Antisemitismusdefinition der International
Holocaust Remembrance Alliance. Für die Westschweiz erstellt die CICAD einen
eigenen Antisemitismusbericht, der jedoch methodisch vom Bericht des SIG abweicht.

Insgesamt werden im Antisemitismusbericht von 2019 523 antisemitische Vorfälle
verzeichnet. 38 Fälle fanden dabei in der «realen Welt» statt – ähnlich viele wie im
Vorjahr –, 485 Fälle entfielen auf den Online-Bereich, wohingegen dieser Wert leicht
unter dem Vorjahreswert zu liegen kam. Mit 95.6 Prozent machten antisemitische
Aussagen die Mehrheit der Vorfälle aus, es kam aber auch zu Beschimpfungen (1.9%),
Schmierereien (1.3%), Karikaturen (0.6%), Auftritten (0.6%) und sogar zu Tätlichkeiten
(0.2%). Inhaltlich handelte es sich meist um antisemitische Verschwörungstheorien
(36.5%), Israel-bezogenen Antisemitismus (31.0%), oder allgemeinen Antisemitismus
(die Verbreitung von antisemitischen Stereotypen; 29.0%), während die Leugnung oder
Banalisierung des Holocausts (3.5%) seltener war.

Der Bericht betonte insbesondere die Gefahr, welche von antisemitischen
Verschwörungstheorien ausgehen, könnten doch auf solche Theorien «reale Taten mit
gravierenden Konsequenzen folgen», wie etwa der rechtsextreme Anschlag im
deutschen Halle zeige, dessen Urheber ebenfalls Anhänger solcher
Verschwörungstheorien war. Darauf basierend forderten der SIG und die GRA, dass sich
Gesellschaft, Politik und Bildung vermehrt gegen die Verbreitung solcher Theorien
einsetzen sollten. Zwar begrüsste der SIG-Präsident Herbert Winter die vom Bundesrat
Anfang Oktober 2019 nach dem Anschlag in Halle zusätzlich zur Verfügung gestellten
CHF 500'000 für den Schutz von Minderheiten mit erhöhtem Risiko für
extremistische oder terroristische Anschläge, erachtete dies aber als zu wenig.
Schätzungsweise müssten jüdische Organisationen CHF 7 Mio. jährlich für
Sicherheitsmassnahmen aufwenden, folglich sollten sich auch die Kantone an den
entsprechenden Kosten beteiligen.

Auch in den Medien wurde die Situation jüdischer Gemeinschaften in der Schweiz und
Europa thematisiert. Die Antisemitismus-Beauftragte der EU, Katharina von Schnurbein,
machte gegenüber der Sonntagszeitung ein Erstarken des Antisemitismus aus und
führte dieses auf die wachsende zeitliche Distanz zum Holocaust und die durch die
sozialen Medien sinkenden Hürde, sich antisemitisch zu äussern, zurück. 10
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In seinem jährlichen Antisemitismusbericht sammelt und analysiert der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund (SIG) in Zusammenarbeit mit der Stiftung gegen Rassismus
und Antisemitismus (GRA) seit 2008 antisemitische Vorfälle aus der deutschsprachigen,
rätoromanischen und italienischsprachigen Schweiz. Die Vorfälle sammelt der SIG zum
einen über eine interne Meldestelle, andererseits werden auch Fälle aufgenommen,
über welche die Medien berichten, sowie vom SIG im Internet selbst recherchierte
Fälle. Als Grundlage nutzt der SIG dabei die Antisemitismusdefinition der International
Holocaust Remembrance Alliance. Für die Westschweiz erstellt die CICAD einen
eigenen Antisemitismusbericht, der jedoch methodisch vom Bericht des SIG abweicht.

Im Antisemitismusbericht für das Jahr 2020 verzeichnete der SIG insgesamt 532 klar
antisemitische Vorfälle (grenzwertige Fälle: 126). 47 der Vorfälle fanden in der «realen»
Welt statt, die restlichen 485 Vorfälle wurden online verzeichnet. Am verbreitetsten
waren antisemitische Aussagen (92.3%), Schmierereien (2.8%), Karikaturen (2.4%) und
Beschimpfungen (2.3%). Im Vergleich zum Vorjahr nahmen sowohl der Anteil
antisemitischer Verschwörungstheorien (2020: 46.7%, 2019: 36.5%) als auch der
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allgemeine Antisemitismus, welcher die Verbreitung von stereotypischen Bildern über
die jüdische Gemeinschaft umfasst (2020: 36.9%, 2019: 29%) und Leugnungen oder
Banalisierungen des Holocaust (2020: 4.7%, 2019: 3.5%) zu. Israel-bezogener
Antisemitismus wurde dagegen weniger erfasst (2020: 11.7%, 2019: 31.0%), was der SIG
darauf zurückführte, dass auf Grund der Covid-19-Pandemie der Fokus in den Medien
weniger auf dem Nahostkonflikt gelegen habe.

Da in den sozialen Medien teilweise unter echtem Namen strafrechtliche Aussagen
gemacht wurden, reichte der SIG insgesamt fünf Strafanzeigen ein. Einem spezifischen
Milieu könnten die Täterinnen und Täter derweil gemäss Bericht nicht zugeteilt werden
– von rechts- bis linksextremen Personen, radikalen Tierschützerinnen und -schützern,
Islamgläubigen oder eben auch von Personen aus der «Mitte der Gesellschaft» sei es im
Netz zu Antisemitismus gekommen.

Genauer untersuchte der SIG die Verschwörungstheorien, von denen während der
Covid-19-Pandemie eine Vielzahl entstanden war – wie etwa, dass jüdische Personen
das Virus absichtlich in die Welt gesetzt hätten. Jedoch seien diese Meinungen gemäss
Bericht innerhalb der Gruppierungen der Gegnerinnen und Gegner der Corona-
Massnahmen nicht mehrheitsfähig. Zudem wehrte sich der SIG gegen die
Instrumentalisierung und Verharmlosung des Holocaust durch Mitglieder dieser
Gruppierungen, als sie beispielsweise Parallelen zwischen den Massnahmen gegen die
Pandemie und dem Holocaust zogen.

Neben dem SIG-Bericht veröffentlichte die ZHAW in Zusammenarbeit mit der GRA eine
Studie zur Wahrnehmung von Antisemitismus in der Schweiz durch Jüdinnen und
Juden. Gemäss der Befragung von 487 Jüdinnen und Juden sei ein Grossteil der
jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz mit Antisemitismus konfrontiert: 50 Prozent
gaben an, in den letzten fünf Jahren Antisemitismus erfahren zu haben, 75 Prozent
nahmen Antisemitismus in der Schweiz als ein zunehmendes Problem wahr. Die Studie
kam weiter zum Schluss, dass die Angriffe mehrheitlich online stattfinden und
Antisemitismus aus der «Mitte der Gesellschaft» komme. Insbesondere streng-
orthodoxe Jüdinnen und Juden seien regelmässig Opfer von Angriffen. Diese Angst
wirke sich konkret auf das Leben der jüdischen Menschen in der Schweiz aus, indem
beispielsweise ein Drittel der Befragten aus Angst vor Übergriffen auf dem Hinweg
jüdische Veranstaltungen meiden würden.
Der SIG betonte, dass er von einer grossen Dunkelziffer ausginge, da für den eigenen
Bericht beispielsweise nicht das gesamte Internet nach Antisemitismus durchsucht
werden könne und nicht alle betroffenen Personen nach einem antisemitischen Angriff
eine Anzeige erstatten würden. Die Studie der ZHAW konnte hier etwas Licht auf die
Dunkelziffer werfen. So gaben etwa 75 Prozent der Befragten an, dass sie Übergriffe wie
Belästigungen oder Beleidigungen vielfach nicht melden würden. Bei
Sachbeschädigungen oder physischer Gewalt liege die Meldequote dagegen bei 71.4
Prozent, respektive 63.6 Prozent. Dirk Baier, Leiter der ZHAW-Studie, hielt in der
Medienmitteilung zur Studie fest, dass es zentral sei, dass der Bund die
Sicherheitssorgen wahrnehme und in einen Dialog mit den jüdischen Gemeinschaften
trete, um entsprechende Lösungen für deren Sicherheit zu suchen. 11

In seinem jährlichen Antisemitismusbericht sammelt und analysiert der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund (SIG) in Zusammenarbeit mit der Stiftung gegen Rassismus
und Antisemitismus (GRA) seit 2008 antisemitische Vorfälle aus der deutschsprachigen,
rätoromanischen und italienischsprachigen Schweiz. Die Vorfälle sammelt der SIG zum
einen über eine interne Meldestelle, andererseits werden auch Fälle aufgenommen,
über welche die Medien berichten, sowie vom SIG im Internet selbst recherchierte
Fälle. Als Grundlage nutzt der SIG dabei die Antisemitismusdefinition der International
Holocaust Remembrance Alliance. Für die Westschweiz erstellt die CICAD einen
eigenen Antisemitismusbericht, der jedoch methodisch vom Bericht des SIG abweicht.

Wie bereits im Vorjahr verzeichnete der SIG 2022 erneut einen Anstieg an
antisemitischen Vorfällen. Wie sein jährlicher Antisemitismusbericht zeigte, kam es
2022 zu insgesamt 910 gemeldeten oder beobachteten antisemitischen Übergriffen
(2021: 859). Davon fanden 57 in der realen und 853 in der digitalen Welt statt. In der
grossen Mehrheit der Fälle handelte es sich dabei um antisemitische Aussagen (96.3%),
deutlich seltener waren Beschimpfungen (1.7%), Schmierereien (1.0%), Karikaturen
(0.5%), Plakate/Banner (0.1%) oder Auftritte (0.1%). Zudem gab es gemäss CICAD-
Bericht auch wieder einen physischen Übergriff (0.1%) sowie einen Angriff auf eine
Synagoge in der Westschweiz. Wie bereits in den beiden Jahren zuvor handelte es sich
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dabei inhaltlich hauptsächlich um antisemitische Verschwörungstheorien (54.8%) und
allgemeinen Antisemitismus, der die Verbreitung von antisemitischen Stereotypen
beinhaltet (33.8%), während Israel-bezogener Antisemitismus (6,4%) oder eine
Leugnung oder Banalisierung des Holocaust (5.0%) seltener vorkamen.

Gemäss Bericht fördern gewisse Trigger auf internationaler oder nationaler Ebene
jeweils antisemitische Übergriffe, so auch im Jahr 2022. Im Untersuchungsjahr wurde
der Antisemitismus vor allem durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg
angetrieben, wobei die beiden Themen häufig inhaltlich verknüpft würden. Dabei
komme der Antisemitismus gemäss Bericht aus einer eher neuen, generell «staats- und
gesellschaftsfeindliche[n] Subkultur», welche sich aus dem Milieu der
Coronagegnerinnen und -gegner entwickelt habe. Wie bereits in den Vorjahren nutzte
diese Gruppierungen insbesondere soziale Medien als Kanal für die Verbreitung solcher
antisemitischer Verschwörungstheorien oder für antisemitische Übergriffe. Im
Vergleich zum Vorjahr sei es in diesem Jahr aber deutlich seltener zu Widerstand gegen
antisemitische Posts gekommen, sogar bei offenem Antisemitismus. Dies könne gemäss
SIG entweder daran liegen, dass Antisemitismus innerhalb dieser Gruppierungen
mehrheitsfähig geworden sei oder dass diese Kreise ein sehr breit gefasstes
Verständnis von Meinungsfreiheit hätten, wodurch auch Hassrede als Meinung
akzeptiert werde. Gemäss CICAD-Bericht sei in der Westschweiz auch die
Präsidentschaftswahl in Frankreich ein Trigger für Antisemitismus gewesen.

Wie bereits im Jahr zuvor enthielt der Bericht des SIG auch Empfehlungen an die
Politik und definierte Handlungsfelder. Dazu gehörten insbesondere bessere rechtliche
Möglichkeiten, Antisemitismus im Internet zu bekämpfen, sowie ein Verbot der
Verwendung von Nazi-Symbolen in der Öffentlichkeit. Drei Vorstösse zum Thema (Mo.
21.4354, Pa.Iv. 21.524, Pa.Iv. 21.525) veranlassten das BJ Ende 2022 zur Veröffentlichung
eines Berichts zur Machbarkeit eines solchen Verbotes, welcher zum Schluss kam, dass
dies durchaus möglich sei. Um diese und andere Punkte gezielt angehen zu können,
forderte der SIG zudem eine nationale Strategie gegen Antisemitismus. Positiv wertete
der SIG hingegen, dass der Bund nach der entsprechenden Kritik über die letzten Jahre
das Budget zum Schutz jüdischer und muslimischer Gemeinschaften vorerst bis 2028
von CHF 500'000 auf CHF 2.5 Mio. pro Jahr erhöht habe. 12
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